
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 6 GMG Schutzdauer
 GMG - Gebrauchsmustergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2023

§ 6.

Der Gebrauchsmusterschutz beginnt mit dem Tag der amtlichen Verö-entlichung des Gebrauchsmusters (§ 23) und

endet spätestens zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem das Gebrauchsmuster angemeldet worden ist.

In Kraft seit 01.04.1994 bis 31.12.9999
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